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Angenommen:  
 

 Abgelehnt:  
 

 Vorstandsüberweisung:  
 

 Entfallen:  
 

 Zurückgezogen:  
 

 Nichtbefassung:  
 

Stimmen Ja: 0  Stimmen Nein: 0  Enthaltungen:0  

 

TOP VI  Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer  

  Titel:  Nachweis von Sprachkenntnissen ausländischer Ärztinnen und Ärzte 

bundeseinheitlich regeln  

Entschließungsantrag  

  Von:  Vorstand der Bundesärztekammer 

 

 

DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE FOLGENDE ENTSCHLIESSUNG FASSEN:  
 

Der 116. Deutsche Ärztetag 2013 fordert Bund und Länder auf, im Zusammenhang mit 

der Erteilung der Berufserlaubnis oder der Approbation bundeseinheitliche Kriterien für 

den Nachweis der für die ärztliche Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse der 

deutschen Sprache festzulegen.  

Sprachkenntnisse sind ein wesentliches Element der Qualitätssicherung in der ärztlichen 

Berufsausübung und dienen in erheblichem Maße der Patientensicherheit.  

 

 

 

Begründung:  

Für die Erteilung der Berufserlaubnis oder der Approbation als Arzt/Ärztin sollen 

gegenüber der zuständigen Behörde auch die entsprechenden Sprachkenntnisse 

nachgewiesen werden. Allgemeine Sprachkenntnisse mindestens auf Level B2 müssten 

dabei ebenso vorhanden sein wie Kenntnisse der Fachsprache. Eine Überprüfung der 

Fachsprachkenntnisse sollte, sofern diese nicht bereits durch Ablegen eines deutschen 

medizinischen Staatsexamens oder erfolgreich absolvierte Eignungs- oder 

Kenntnisprüfung nachgewiesen wurden, gesondert erfolgen. 

Mit Vorliegen bundeseinheitlicher Kriterien für eine Fachsprachprüfung würde eine 

einheitliche Handhabung gewährleistet und letztlich ein einheitliches Niveau dieser 

Kenntnisse in den Bundesländern erreicht werden. Zudem würden Ausweichbewegungen 

von Antragstellern („Prüfungstourismus“) verhindert.  

 

 


